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RECHTSGRUNDLAGEN 

 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Verord-
nung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 

VERFAHRENSVERMERKE 

 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 23.02.2021 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 14.05.2021 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB 

vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 
und Auslegungsbeschluss 

am 21.12.2021 

5. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 5.1 Bekanntmachung am 21.01.2022 

 5.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom 31.01.2022 bis 04.03.2022 

 5.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom 31.01.2022 bis 04.03.2022 

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 27.09.2022 

7. Genehmigung gem. § 10 (2) BauGB am 

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 
Zur Beurkundung 
Rosenberg, den ....................... 
 

------------------------------------ 
        Bürgermeister
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-

lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

Unzulässig sind: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Anlagen für Verwaltungen 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 
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2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch eine Bezugshöhe (B) entsprechend Planeintrag 

festgesetzt. Die Bezugshöhe (B) wird auf dem Baugrundstück als festgelegte Höhe über 

NN festgesetzt. Sofern die maximal zulässigen First- und Traufhöhen nicht überschritten 

werden, können Abweichungen bis zu 0,5 m zugelassen werden. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige First- und Traufhöhen 

gemäß Planeintrag festgesetzt. Dabei ist die maximal zulässige Firsthöhe (FHmax) das 

Maß von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zum höchsten Punkt der Oberkante der 

geneigten Dachhaut (siehe Erläuterungsskizzen). Die maximal zulässige Trauf-

höhe (THmax) ist das Maß von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zum Schnittpunkt 

von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut. Bei Gebäudevor- und rücksprüngen ist 

die gemittelte Traufhöhe zu messen. Bei Flachdächern bemisst sich die maximal zulässige 

Traufhöhe an der obersten Außenwandbegrenzung (Attika). 

Die festgesetzte Bezugsebene (B) gemäß Planeintrag beschreibt im Zusammenhang mit 

der maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen die Erscheinung des Gebäudes in 

der baulichen Umgebungssituation. Sie wird über NN (Normal-Null) festgesetzt. Sie ist 

nicht mit der Erdgeschoßfußbodenhöhe oder der Fußbodenhöhe zu verwechseln. Diese 

dürfen abweichend von der Bezugsebene festgelegt werden, sofern dabei die maximal 

zulässige First- und Traufhöhe nicht überschritten werden. 

Erläuterungsskizzen: 
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Die Abstände zur Mittelspannungs – Freileitung sind gemäß der Festsetzung unter I 7. zu 
beachten. Diese Bestimmungen haben so lange Gültigkeit, bis eine Verkabelung der Frei-
leitung durchgeführt und die Kabelstrecke in Betrieb ist. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag.  

Ein Überschreiten der Baugrenzen mit untergeordneten Gebäudeteilen wie Gesimse, 
Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen und Vorbauten wie Erker, Bal-
kone, Tür- und Fenstervorbauten, Wintergärten ist entsprechend den Regelungen des 
§ 5 Abs. 6 LBO zulässig. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der Hauptgebäude wird durch Gebäudehaupt- / Firstrichtung entsprechend 
Planeintrag festgesetzt. 
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Garagen 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und überdachte Stell-
plätze (Carports) nur mit einem Mindestabstand von 5,0 m an der Zufahrtsseite und von 
2,5 m an den sonstigen Seiten zu den Fahrbahnflächen zulässig (siehe nachfolgende Er-
läuterungsskizze). 

Zwischen der rückwärtigen von der Verkehrsfläche abgewandten Baugrenze und Grund-
stücksgrenze sind keine Garagen oder überdachte Stellplätze zulässig. Für Eckgrundstü-
cke gilt nachfolgende Erläuterungsskizze. 

Erläuterungsskizze:

 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen allgemein zulässig. Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind dabei bis zu einem 
Volumen von maximal 20 m³ umbauter Raum zulässig.  

Terrassen und Terrassenüberdachungen sind auf den nicht überbaubaren Flächen bis 
maximal 30 m² zulässig. 

Diese sind für die jeweiligen hinteren und auch von der Zufahrtsseite abgewandten 
Grundstücksbereiche zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 
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Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wie folgt beschränkt: 

- 2 WE je Wohngebäude bei Einzelhäusern, 

- 1 WE je als Wohngebäude genutzte Doppelhaushälfte. 

6. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-

stimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-

chen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Verkehrsflächen 

Die Verkehrsflächen werden gemäß Planeintrag festgesetzt. Die dabei dargestellte Auf-

teilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Sie dient lediglich der 

Information über die beabsichtigte Gestaltung des Verkehrsraums. 

6.2 Zu- und Ausfahrtsverbote 

In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt entsprechend Planeintrag sind Grundstückszu-

fahrten unzulässig. 

7. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsan-

lagen und -leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Zwischen den spannungsführenden Leiterseilen der Mittelspannungs-Freileitung und 

den zu errichteten Gebäuden ist entsprechend der gültigen Norm DIN EN 50341 bei 

größtem Durchhang und ausgeschwungenen Leiterseilen jederzeit ein Mindestabstand 

von 3 m ab einer Dachneigung größer 15°, bei solchen mit flachem oder flachgeneigtem 

Dach gleich oder kleiner 15° von 5 m einzuhalten. 

Der Mindestabstand vom unteren Leiterseil zur Straße muss mindestens 7 m, zu Sport- 

und Spielflächen mindestens 8 m und zum sonstigen Gelände 6 m betragen. 

Diese Bestimmungen haben so lange Gültigkeit, bis eine Verkabelung der Freileitung 

durchgeführt und die Kabelstrecke in Betrieb ist. 

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

8.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der 
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Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. Eine breitflächige Versickerung über die beleb-

ten Bodenschichten ist für die unbefestigten Grundstücksflächen vorzunehmen. 

8.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

8.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  

8.4 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 

Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-

über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 

werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-

terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 

nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

8.5 Gehölzrodung im Vorfeld der Bebauung 

Der entfallende Abschnitt der Hecke ist vor dem Baubeginn in der Zeit von Oktober bis 

Februar zu roden und zu räumen.  

Das Umspannhäuschen sollte zur Sicherheit außerhalb der Brutzeit des Haussperlings, 

zwischen dem 1. September und dem 28. Februar abgerissen werden. 

8.6 Vergrämung der Feldlerche 

Um sicher zu stellen, dass Feldlerchen nicht im Plangebiet brüten, wird der östliche Teil 

des Plangebietes ab Mitte Februar mit Pfosten mit Flatterband (Endhöhe von ≥ 1,5 m) in 

einem Raster von 20-25 m Abstand überstellt. Das Raster beginnt an der östlichen Plan-

gebietsgrenze. Wenn die Erschließungs- und Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit (Mitte 

Februar - Anfang August) beginnen und durchgeführt werden, sind diese Maßnahmen 

nicht erforderlich. 

8.7 Parkanlage 

Die Bäume und Sträucher in der öffentlichen Grünfläche sind dauerhaft zu erhalten und 

bei Abgang durch gleichwertige Pflanzungen zu ersetzen (siehe auch 9.2). 

8.8 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen  

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des Geltungsbereiches werden den 

bebaubaren Flächen und den Verkehrsflächen, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ent-

sprechend dem Anteil der versiegelten- bzw. überbaubaren Flächen zugeordnet.  
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Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) werden 1.770 m² überbaut, für die Verkehrsflächen 
werden zusätzlich zum Bestand 620 m² versiegelt. Damit entfallen von den Maßnahmen 
zum Ausgleich 74 % auf das WA und 26 % auf die Verkehrsflächen. 

9. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

9.1 Pflanzungen in den Baugrundstücken 

Je Baugrundstück ist mindestens ein gebietsheimischer Laub- oder Obstbaum zu pflan-
zen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als 
Hochstämme einen Stammumfang von 10-12 cm haben.  

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern zu be-
pflanzen. Dabei sind je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. Ein Formschnitt sollte 
nur aus Gründen des Nachbarrechtes vorgenommen und sonst eine naturnahe Wuchs-
form angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur vom 1.10. bis 28.02. zulässig. 

Die Pflanzmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Arten-
liste im Anhang ist zu beachten. 

9.2 Parkanlage 

Die bestehenden Baum- und Strauchpflanzungen in der öffentlichen Grünfläche sind 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichwertige Pflanzungen zu ersetzen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind alle Dachformen bis zu einer maximalen Dachneigung von 45°. 

1.2 Dachdeckung 

Als Dachfarbe ist ziegelrot, rot, rotbraun bis dunkelbraun und grau bis dunkelgrau sowie 
anthrazit zulässig. Eine Dachbegrünung ist zulässig. 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 
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2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

3. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind bis zu einer Höhe von 
1,00 m zulässig. Zu den anderen Grundstücksseiten gelten darüber hinaus die Bestim-
mungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg. 

Es sind nur offene Einfriedigung, wie Hecken sowie Holz- oder Maschendrahtzäune, zu-
lässig. Sofern Einfriedungen als Hecke vorgesehen sind, sind sie mit standortheimischen 
Heckengehölzen gemäß Artenlisten im Anhang auszubilden. In Hecken eingewachsene 
künstliche Einfriedigungen sind dabei zulässig. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Darüber hinaus sind Stützmau-
ern nur gestaffelt gemäß den Regelungen zur Böschungsneigung und der Erläuterungs-
skizze unter 4 zulässig. 

Hinsichtlich der Höhe von Einfriedigungen und Stützmauern sind darüber hinaus die 
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten. 

4. Geländeveränderungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. Ge-
samthöhe von 1,50 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Als natürliches Ge-
lände gilt die Geländeoberfläche vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die Gebäude- und 
Geländeverhältnisse auf den Nachbargrundstücken sind zu berücksichtigen. Zu Nachbar-
grundstücken sind nur Böschungen bis zu einer Neigung von 30° zulässig. 

Ausnahmen werden nur beim Nachweis schwieriger topografischer Verhältnisse oder An-
gleichungserfordernissen gestattet. 

Böschungen, die durch die Anlage von Straßen, öffentlichen Wegen und Plätzen entste-
hen sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Erläuterungsskizze Aufschüttungen und Abgrabungen: 
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5. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

6. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 
pro Wohnung erhöht.  

10. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-

ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwas-

serbewirtschaftung 
(§ 74 (3) 2 LBO) (§ 74 (1) 3 LBO) 

Für das Gebäude sowie die Hofflächen ist eine Regenwasserrückhalteanlage von mindes-
tens 5 m3 herzustellen. 

Die Anlage ist nach anerkannten Regeln der Technik (DWA Arbeitsblatt A117) in Abhän-
gigkeit zur angeschlossenen versiegelten Dach- und Hofflächengröße zu planen und zu 
bemessen. Die Art der gewählten Anlage (ober- oder unterirdisch, Teich, Retentionszis-
terne, Kombizisterne Behälter, „Raintank“ etc.) ist dem Grundstückseigentümer freige-
stellt.  

Die Notüberläufe von Rückhalteanlagen sind an die Mischwasserkanalisation anzuschlie-
ßen. 

Die Grundfläche dieser Anlagen ist nicht auf das Maß der baulichen Nutzung anzurech-
nen. Die Anlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).  

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen gewähr-
leisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenresten maximal 1,5 m, 
Schutz vor Vernässung, Staunässe etc.).  

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Bodenstruktur vor erheblichen und 
nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach 
Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
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Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig.  

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind 
der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden.  

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen.  

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe in den Untergrund eindringen können.  

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unte-
ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld der Erschließungsarbeiten und der Bebauung ist die Ackerfläche im künftigen 
Baufeld vom Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu 
mulchen. Eine krautige Vegetation, in der Bodenbrüter Nester anlegen könnten, wird sich 
dann nicht entwickeln. Sollen Bau- und Erschließungsarbeiten außerhalb der Brutzeit be-
gonnen und durchgeführt werden, sind keine Maßnahmen erforderlich 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten. 
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8. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 
unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-
hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-
zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 
Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Gemeinde. 

9. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-
anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-
richtigung. 

10. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 
Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 

11. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 
beachten. 

12. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Meißner-Formation aus dem Oberen Muschelkalk. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgut-achtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter 
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Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

13. Landwirtschaft 

Die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mindestens zeitweise (auch außerhalb 
der üblichen Geschäftszeiten bzw. an Wochenenden) resultierenden Lärm-, Staub- und 
Geruchsemissionen sind von den zukünftigen Anwohnern auf jeden Fall als ortsüblich 
hinzunehmen. 

14. Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 

 

Aufgestellt:  

Rosenberg, den ……  

DIE GEMEINDE:  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 27.09.2022 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Rosenberg, den    Der Bürgermeister 

      

      

     

                         (Siegel)      


